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Beschlussvorlage 
 

2016/030  

 Referat Finanzreferat  

 Abteilung 
Abt. 21, Haushalt, 
Kostenrecht, Zuschüsse 

 Verfasser(in) Abt. 21  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 17.03.2016 öffentlich 

 
 
Beschaffung elektrischer Energie für die Stadt und Stadtwerke Friedberg im Zeitraum 
01.01.2017 bis 31.12.2019; 
Festlegungen für die Ausschreibung und Beschaffung 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Lieferung von elektrischer Energie für die Stadt Friedberg und Stadtwerke Friedberg im 
Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2019 wird in der folgenden Variante EU-weit ausgeschrie-
ben: 
 

 
 Variante A) 

Strom mit einem Anteil von 50 % aus erneuerbaren Energien ohne Differenzierung 
 zwischen Alt- bzw. Neuanlagen und ohne Festlegung einer CO2-Minderung. 
 
oder 

 
 Variante B) 

Strom mit einem Anteil von 50 % aus erneuerbaren Energien mit Differenzierung zwi-
schen Alt- und Neuanlagen und Vereinbarung einer CO2-Minderung. 
Dabei müssen 50% des Stroms aus erneuerbaren Energien in Neuanlagen produziert 
werden und die CO2-Minderung muss 50% betragen. 
 

oder 
 

 Variante C) – bisherige Liefervariante 
Strom mit einem Anteil von 100 % aus erneuerbaren Energien mit Differenzierung zwi-
schen Alt- und Neuanlagen und Vereinbarung einer CO2-Minderung. Dabei müssen 50% 
des Stroms aus erneuerbaren Energien in Neuanlagen produziert werden und die CO2-
Minderung muss 50% betragen. 
 

 
Zusätzlich sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 
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 Zeitlich bilanzierte Ökostromlieferung 

(ausgeglichene Energiebilanz innerhalb eines Kalenderjahres) 
 

 Nachweis der physikalischen Lieferung und netztechnischen Verbindung 
 

 Ausschluss der Doppelvermarktung des Umweltnutzens 
 
 

2. Aufgrund der Komplexität der Beschaffung wird die Verwaltung ermächtigt, Beratungs-
leistungen für eine rechtssichere Ausschreibung beizuziehen. 
Entsprechende Dienstleistungsangebote sind im Zuge einer beschränkten Ausschreibung 
einzuholen. 
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Sachverhalt: 
 
1 a) Ausgangslage 
 
Die Laufzeit des Stromliefervertrages zwischen xxx xxxxxx und der Stadt Friedberg (einschließ-
lich Stadtwerke) endet am 31.12.2016. Der Vertrag für den Lieferzeitraum 2017 bis 2019 ist spä-
testens Mitte 2016 auszuschreiben. Eine Vertragslaufzeit von drei Jahren wird von den kommu-
nalen Spitzenverbänden in Bayern empfohlen, um einerseits den Aufwand der Ausschreibung in 
Grenzen zu halten und andererseits auf Veränderungen im Markt reagieren zu können. 
 
Die Beschaffung von Strom durch öffentliche Auftraggeber ist ein Beschaffungsvorgang, der 
dem Vergaberecht unterliegt. Der Auftragswert des Stromlieferauftrages der Stadt Friedberg 
überschreitet den Schwellenwert von aktuell 207.000,- € bei jährlichen Kosten von ca. xxx xxxx 
€ (Stadt und Stadtwerke, Abrechnung 2014 / Vz. 2015 inkl. Netznutzungsentgelt sowie aller Ab-
gaben, Umlagen und Steuern) deutlich. Der Vertrag ist, wie bereits bei den vorangehenden 
früheren Stromlieferverträgen, europaweit auszuschreiben. 
 
Öffentlichen Auftraggebern steht es grundsätzlich frei, Umweltanforderungen an ihre Beschaf-
fungsgegenstände zu stellen. Das gilt auch für den Beschaffungsgegenstand Strom. Der öffent-
liche Auftraggeber hat den Auftragsgegenstand „Lieferung von Ökostrom“ in den Vergabeunter-
lagen genau, transparent und diskriminierungsfrei zu spezifizieren. Er hat es damit selbst in der 
Hand, durch hohe Anforderungen an die Ökostromqualität sicherzustellen, dass die Beschaffung 
von Ökostrom zu einem konkreten Umweltnutzen und zu einer Reduzierung seiner Treibhaus-
gas- (THG-) Emissionen führt. Der öffentliche Auftraggeber ist im Rahmen der europaweiten 
Ausschreibung außerdem verpflichtet, die von ihm geforderten Umwelt-eigenschaften der Liefe-
rung von Ökostrom selbst im Einzelnen vorzugeben. Vergaberechtlich nicht zulässig ist es, zur 
Definition des Auftragsgegenstandes auf die Anforderungen eines Ökostrom-Gütesiegels zu 
verweisen und die Bieter aufzufordern, als Nachweis über die Lieferung von Ökostrom ein ent-
sprechendes Gütesiegel vorzuweisen. 
 
Für den laufenden Beschaffungszeitraum 2014 bis 2016 wurden drei Varianten ausgeschrieben: 
 

Variante A) 
50% Ökostromanteil ohne Differenzierung zwischen Alt- bzw. Neuanlagen und ohne Festlegung 
einer CO2-Minderung (entspricht der bisherigen Liefervariante). 
 

Variante B) 
50% Ökostrom mit Differenzierung zwischen Alt- und Neuanlagen und Vereinbarung einer CO2-
Minderung. Dabei müssen 50% des Ökostroms in Neuanlagen produziert werden und die CO2-
Minderung muss 50% betragen. 
 

Variante C) 
100% Ökostrom mit Differenzierung zwischen Alt- und Neuanlagen und Vereinbarung einer 
CO2-Minderung. Dabei müssen 50% des Ökostroms in Neuanlagen produziert werden und die 
CO2-Minderung muss 50% betragen. 
 

Den Zuschlag erhielt die xxxxxx als einziger Bieter in der Variante C) mit einem Anteil von 100 
% aus erneuerbaren Energien (VL 2013/222 STR 26.09.2013). 
 



 

Vorlagennummer: 2016/030 

 

 

 

 

 

 Seite 4 von 6 
 

 
1 b) Festlegung der Spezifikation für die Stromlieferung 2017-2019 
 
Für den aktuellen Stromliefervertrag wurde bei dessen Ausschreibung im Jahr 2013 erstmals die 
genaue technische Spezifikation von Strom aus erneuerbaren Energien vorgegeben. 
 
Die Verwaltung orientierte sich dabei weitegehend an den Veröffentlichungen des Umweltbun-
desamtes (siehe www.bmub.bund.de/N50115 ): 
 
Erneuerbare Energien 
Erneuerbare Energien sind Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- 
und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Bio-
masse im Sinne der deutschen Biomasseverordnung einschließlich Bio-gas, Deponiegas und 
Klärgas. 
Energie, die aus flüssiger Biomasse erzeugt wird, wird nur dann als erneuerbare Energie aner-
kannt, wenn die Nachhaltigkeitskriterien der EU-Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 2009 für 
Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe eingehalten werden. 
 

Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) 
Strom aus erneuerbaren Energien ist 
a) Strom, der in Anlagen erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen, 

einschließlich Strom aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauches und der 
Verluste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren Anteils am Pump-
strom, 

b) der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch konventio-
nelle Energieträger einsetzen und  

c) der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraftwerken, 
in denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn der Anteil von 
Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse durch die Feststellung und Erfassung der 
jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetzten Brennstoffe rechnerisch bei der 
Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen wird. 
 

Zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien 
Der Auftragnehmer muss eine zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gewährleisten. Bei einer zeitlich bilanzierten Lieferung muss die Energiebilanz (erzeugter 
und verkaufter Strom) innerhalb eines Kalenderjahres ausgeglichen sein. Die technischen und 
rechtlichen Voraussetzungen, die für den Betrieb der Anlagen zur Bereitstellung der elektrischen 
Arbeit und Leistung erforderlich sind, müssen vorliegen. 
Zwischen dem Netz, an das die Stromerzeugungsanlage angebunden ist, und dem Netz an der 
Entnahmestelle der Stadt Friedberg muss eine netztechnische Verbindung bestehen. Die Her-
kunft des gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien muss auf eindeutig beschriebene und 
identifizierbare Quellen zurückführbar sein. Im Falle mehrerer Quellen ist die Aufteilung zwi-
schen diesen Quellen vom Auftragnehmer eindeutig anzugeben. 
 

Verbot der Doppelvermarktung des gelieferten Ökostroms 
Die Stadt Friedberg erwirbt mit dem Strom auch den bei der Erzeugung erzielten alleinigen Um-
weltnutzen. Eine anderweitige Verwertung oder Übertragung des Umweltnutzens dieser Strom-
menge durch den Auftragnehmer oder seine Vorlieferanten oder eine Trennung des Umweltnut-
zens von der Stromlieferung sind unzulässig. Dies gilt auch für Herkunftsnachweise oder han-
delbare Zertifikate (z. B. RECS-Zertifikate) für Strom aus erneuerbaren Energien. Ebenfalls un-

http://www.bmub.bund.de/N50115
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zulässig ist eine Doppelvermarktung des gelieferten Ökostroms über Ökostromgütesiegel 
und/oder -zertifikate. Die an die Stadt Friedberg gelieferte Ökostrommenge und deren Umwelt-
nutzen darf nicht als Teilmenge durch Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate zertifiziert wer-
den, die der Bieter oder Dritte auch zum Nachweis einer Ökostromlieferung gegenüber anderen 
Auftraggebern/Kunden verwenden. 
 

Differenzierung zwischen Neu- und Altanlagen (nur Variante C) 
Bei der Berechnung der CO2-Minderung im Lieferzeitraum wird nur die gelieferte Strommenge 
aus erneuerbaren Energien berücksichtigt, die in folgenden Anlagen erzeugt wird: 
Strommenge aus erneuerbaren Energien, die in Anlagen erzeugt wird, die  
• maximal bis zu vier Jahre vor dem 1. Januar 2017 bei Einsatz der erneuerbaren Ener-

gien, Windenergie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie bzw. 
• maximal bis zu sechs Jahre vor dem 1. Januar 2017 bei Einsatz der erneuerbaren 
 Energien Wasserkraft und Geothermie in Betrieb genommen wurden (Neuanlagen). 

Unberücksichtigt beim Anteil an der CO2-Minderung bleiben Stromlieferungen aus denje-
nigen Anlagen, deren Inbetriebnahmezeitpunkt 

• mehr als vier Jahre vor dem 1. Januar 2017 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
 Windenergie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie bzw. 
• mehr als sechs Jahre vor dem 1. Januar 2017 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
 Wasserkraft und Geothermie liegt (Altanlagen). 
 "Inbetriebnahme" ist die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage nach 
 Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage. 
  

Nachweispflichten während und nach Ablauf der Vertragslaufzeit 
Während und nach Ablauf der Laufzeit des Stromliefervertrages hat der Auftragnehmer die Er-
füllung der Anforderungen an die Lieferung von Strom an die Stadt Friedberg bzw. Stadtwerke 
Friedberg aus erneuerbaren Energien nachzuweisen. Die einzelnen Nachweispflichten sind im 
Stromliefervertrag geregelt. 
 

CO2-Minderung (nur Variante C) 
Hier verpflichtet sich der Anbieter, hinsichtlich des Ökostroms mit seiner Stromlieferung während 
des gesamten Lieferzeitraums eine CO2-Minderung von mindestens 50% zu bewirken. CO2-
Emissionen sind Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten. Für die Berechnung der CO2-
Minderung wird angenommen, dass sich für jeden erneuerbaren Energieträger – in Abhängigkeit 
davon, welche (fossilen) Brennstoffe und welche Kraftwerke ersetzt werden – eine spezifische 
CO2-Minderung in CO2-Äquivalenten ergibt. Die Gesamtmenge der CO2-Minderung, zu der sich 
der Auftragnehmer verpflichtet, errechnet sich anhand der gelieferten Strommenge aus Neuan-
lagen aus der Summe der spezifischen Treibhausgasvermeidung in CO2-Äquivalenten. 
 

Nachweispflichten 
Der Auftragnehmer hat die Erfüllung der Anforderungen an die Lieferung von Strom an die Stadt 
Friedberg bzw. Stadtwerke Friedberg aus erneuerbaren Energien nachzuweisen. Die einzelnen 
Nachweispflichten sind im Stromliefervertrag geregelt. 
  
 
Darüber hinaus kann die Stadt Friedberg den Vertragspartner im künftigen Stromliefervertrag 
2017-2019 zum Nachweis der physikalischen Lieferung und netztechnischer Verbindung ver-
pflichten: 
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Dabei schuldet der Lieferant Ökostrom physikalisch aus bestimmten Stromerzeugungsanla-
ge(n). Dies setzt voraus, dass der erfolgreiche Bieter über einen Strombezugsvertrag den von 
ihm an den öffentlichen Auftraggeber gelieferten Strom tatsächlich physikalisch aus bestimmba-
ren Anlage(n) bezieht. Die Anlage hat der Bieter zu benennen. 
 
Eine zeitlich bilanzierte physikalische Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien ist nur 
möglich, wenn zwischen dem Netz, an das die jeweilige Stromerzeugungsanlage angeschlossen 
ist, und dem Netz, an das die jeweilige Abnahmestelle des Auftraggebers angeschlossen ist, 
eine netztechnische Verbindung besteht.  
Diese Vorgabe ist ausdrücklich im ausgeschriebenen Stromliefervertrag zu regeln. Die vertragli-
che Regelung ist notwendig, da der zu liefernde Ökostrom sowohl in Anlagen in Deutschland als 
auch im europäischen Ausland erzeugt werden kann. Die jeweilige Stromerzeugungsanlage 
muss über eine entsprechende Leitung an das west- und mitteleuropäische Verbundnetz ange-
schlossen sein.  
 
2.) Beratungsleistungen 
 
Die Ausschreibung von Energielieferverträgen erfordert neben dem speziellen energiewirtschaft-
lichen Fachwissen insbesondere auch vergaberechtliche Kenntnisse. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung eines Nachprüfungsverfahrens schlägt 
die Verwaltung vor, folgende Leistungen einzukaufen: 
 

• Erarbeitung eines Aufgaben- und Zeitplans zur Ausschreibung, 
• Analyse und Darstellung der übergebenen Verbrauchskennzahlen, 
• Festlegung der Inhalte der Vergabeunterlagen bzgl. Losbildung , Vertragsbedingungen 

und Preisstrukturen, 
• Energierechtliche und -technische Erarbeitung der auszuschreibenden Energielieferver-

träge, 
• Erstellung der Vergabeunterlagen, 
• Erstellung einer Auswertematrix, 
• Prüfung und Auswertung der Angebote einschließlich Preisprüfung, 
• Darstellung der Ergebnisse und Erarbeitung einer Vergabeempfehlung, 
• Sicherung der Einhaltung der vergaberechtlichen Pflichten durch juristische Prüfung. 

 
Entsprechende Dienstleistungsangebote werden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung 
eingeholt. Die veranschlagten Beratungskosten von xxx xxxxxxx € sind im Haushalt 2016 be-
rücksichtigt.  
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